
Bekanntmachung durch Veröffentlichung im Internet unter 
www.amt-torgelow-ferdinandshof.de (Link Bekanntmachung) am 13.07.2017 

00.612002.007gt oeffentl_bekanntm_aufst_u_fruehz_ausl_ergae_fnp.doc 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Ergänzung des Flächennutzungsplans der Stadt Torgelow um den Ortsteil Holländerei und 
öffentliche Auslegung 

 
Die Stadtvertretung der Stadt Torgelow hat am 17.05.2017 in öffentlicher Sitzung beschlossen, den 
Flächennutzungsplan der Stadt Torgelow um den Ortsteil Holländerei zu ergänzen und die frühzeitige 
Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB in Form einer Auslegung des Vorentwurfs durchzuführen. 
 
Der Planbereich umfasst den gesamten Ortsteil Holländerei und ist in folgendem Kartenausschnitt 
dargestellt: 

   
 

 
Der Vorentwurf der Ergänzung des Flächennutzungsplans um den Ortsteil Holländerei und dessen 
Begründung mit Umweltbericht werden vom 21.07.2017 bis 22.08.2017 im Rathaus der Stadt Torge-
low, Bahnhofstraße 2, Bauamt, Zimmer 1.24.1 öffentlich ausgelegt: 
 
Mo., Do.  von 08:00 – 12:00 und 13:00 – 15:30 Uhr 
Die.   von 08:00 – 12:00 und 13:00 – 17:30 Uhr  
Fr.    von 08:00 – 12:00 Uhr. 
 
Die Beteiligung erfolgt zeitgleich auch auf der Internetseite der Stadt Torgelow unter www.Torgelow.de 
(Link Bekanntmachungen-2017-Bürgerinformation-Vorentwurf Ergänzung FNP).  
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Während dieser Auslegungsfrist können – schriftlich oder mündlich zur Niederschrift – Stellungnah-
men zu o. g. Ergänzung des Flächennutzungsplans beim Bauamt vorgetragen oder abgegeben wer-
den.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht während der Auslegungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei 
der Beschlussfassung über die Ergänzung des Flächennutzungsplanes unberücksichtigt bleiben kön-
nen.  
 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag auf Normenkontrolle nach § 47 VwGO unzulässig ist, 
soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Ausle-
gung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.  
 
 
Torgelow, den 23.06.2017 
 
 
gez. Ralf Gottschalk 
Bürgermeister       
 
 
Verfahrensvermerk: 
Diese Bekanntmachung ist am 13.07.2017 im „Amtlichen Bekanntmachungsblatt des Amtes Torgelow-
Ferdinandshof“ Nr. 07/ 2017 veröffentlicht worden sowie im Internet unter www.Torgelow.de (Link 
Bekanntmachungen am 13.07.2017).  
 
 
 
 


